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RAMING, IDA: Der Ausschluß der 
Frau vom priesterlichen Amt. Gott-
gewollte Tradition oder Diskriminie­
rung? Eine rechtshistorisch-dogmati­
sche Untersuchung der Grundlagen 
von Kanon 968 § 1 des Codex Juris 
Canonici, Köln 1973, 232 Seiten. 

Ein erster flüchtiger Überblick, vor 
allem auch über das Inhaltsverzeichnis, 

läßt zunächst den Eindruck entstehen, 
daß die Verfasserin dieser Dissertation 
dem Anspruch, eine „rechtshistorisch-
dogmatische Untersuchung" vorzulegen, 
in methodisch-systematischer Hinsicht 
nicht gerecht wird. In der Einleitung 
freilich reduziert R. diesen Anspruch 
darauf, daß der dogmatische Teil bloß 
eine Ergänzung der bereits vorliegen­
den exegetisch-dogmatischen Arbeiten 
sein soll. Trotzdem ist nicht ganz zu 
verstehen, weshalb zwar die „Exege­
tischen Bemerkungen zum (patristi-
schen) Schriftbeweis für die Unterord­
nung der Frau" (166—200) als Exkurs 
dem rechtshistorischen Teil angeschlos­
sen werden, die Erwägungen über „das 
traditionelle Amtsvers tändnis" aber, in­
sofern es Grundlage für den Ausschluß 
der Frau vom priesterlichen Amt ist, 
einem eigenen dogmatischen Teil vor­
behalten bleiben (201—221); überdies 
kommt R. ohnehin nicht daran vorbei, 
die wichtigsten biblisch-dogmatischen 
Grundlagen der Rechtsnormen bereits 
im rechtshistorischen Teil zu behan­
deln (bes. 53 ff.). Auch der systemati­
sche Aufbau dieses ersten Teils, der 
in zwei Abschnitten das Decretum Gra-
tiani (7—119) und den Liber Extra 
(120—161) behandelt, hät te ausgewoge­
ner sein können. 

Etwas befremdend wirkt die Tatsa­
che, daß in einer Arbeit, die das Cor­
pus Juris Canonici als Hauptquelle be­
nutzt, so bedeutende Kanonisten wie 
Boeckhin, Pirhing, Reiffenstuel, Schmalz-
grueber, Schmier usw. nicht einmal er­
wähnt werden. Die von R. wiederge­
gebene Auffassung Schultes, daß die 
Kanonisten nach Nicolaus de Tudeschis 
nicht über diesen hinausgekommen 
seien, sondern ihn nur ausgebeutet 
hät ten (159), mag zwar richtig sein, 
hät te in einer wissenschaftlichen Ar­
beit aber doch nachgeprüft werden 
müssen. 

Was den Inhalt betrifft, taucht beim 
unvoreingenommenen, ja sogar bei 
einem für die Fragestellung durchaus 
aufgeschlossenen Leser zunächst die 
Befürchtung auf, daß es sich hier um 
ein wissenschaftlich verbrämtes eman-
zipatorisches Gejammer handle. Dies 
dürfte darauf zurückzuführen sein, daß 
R. von Anfang an in sehr kämpfen-
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schem Ton wiederholt darauf hinweist, 
daß die Frau in der Kirche bis heute 
um ihres Geschlechtes willen als min­
derwertig angesehen werde. Dabei 
stützt sie sich allerdings auch auf Ar­
gumente, die man nicht unbedingt als 
tragfähig ansehen muß. So sieht R. — 
um nur ein Beispiel zu nennen — auch 
darin eine Zurücksetzung der Frau, daß 
die Bestimmungen der Deutschen Bi­
schofskonferenz für die Kommunion­
spendung durch Laien vorsehen, daß 
Männer Talar und Chorrock bzw. Albe, 
Frauen dagegen eine dezente Zivi lk le i ­
dung zu tragen haben; daraus schließt 
R., „daß der kirchliche Dienst der Frau 
. . . einen inoffiziellen Charakter be­
halten soll" (18β1). Da sich in der Ar­
beit noch andere Argumente finden, 
die nicht überzeugen können, ist ein 
gewisses Unbehagen durchaus ver­
ständlich. Auch die Vorwegnahme des 
Untersuchungsergebnisses in der Ein­
leitung könnte den Verdacht aufkom­
men lassen, daß diese Dissertation kei­
neswegs sine ira et studio geschrieben 
wurde. Dem entspricht auch, daß R. 
hauptsächlich deshalb gegen das Ordi-
nationsverbot der Frauen zu kämpfen 
scheint, weil sie darin eine Diskrimi­
nierung, Ungerechtigkeit, Freiheitsbe­
schränkung, Verletzung der personalen 
Würde und Benachteiligung sieht, als 
ob irgendjemand — unabhängig von 
seinem Geschlecht — Anspruch auf ein 
Amt in der Kirche haben könnte ; die 
viel wichtigere Frage, ob nämlich die 
Auffassung, nur Männer könnten in 
der Kirche ein Amt innehaben, geeig­
net sei, dem Wirken des Geistes in der 
Kirche Schranken zu setzen, geht dem­
gegenüber fast unter, übe rhaup t wird 
nicht recht klar, wie R. das Amt in der 
Kirche versteht. Ohne größere Schwie­
rigkeiten scheint sie den evangelischen 
Amtsbegriff mit dem katholischen 
gleichzusetzen. (Nach dem Amt in den 
Ostkirchen fragt R. nicht; auch nicht 
nach den Problemen, die sich hier für 
die Ökumene aus der Zulassung der 
Frauen zum geistlichen Amt ergeben 
könnten) . Außerdem beklagt R., daß 
der Sakramentscharakter der Weihe zu 
sehr betont werde, weshalb die geist­
liche Quali tät des Ordinanden (= Cha­
risma bzw. Eignung für das Amt) als 

Gült igkeitsvoraussetzung weitgehend 
außer Betracht bleibe. So wichtig diese 
geistliche Quali tät selbstverständlich 
ist (vgl. c. 973 § 3), bleibt doch unklar, 
wie sie als Voraussetzung zur Gültig­
keit der Weihe juristisch in den Griff 
zu bekommen ist. Sollen etwa, wenn 
sich der Bischof bei der Zulassung zur 
Weihe hinsichtlich der Eignung geirrt 
hat, die Ordination und die danach ge­
setzten Amtshandlungen ungültig sein? 

Trotz all dieser Vorbehalte muß aber 
gesagt werden, daß die Untersuchung 
im Ganzen doch recht wertvoll ist. R. 
gelingt es nämlich, die Normen des 
geltenden Recht, nach dem die Frau 
vom priesterlichen Amt ausgeschlossen 
ist, und die Ursachen dafür bis auf 
ihre Ursprünge zurückzuverfolgen. Da­
bei stellt sich heraus, daß im wesent­
lichen zwei Gründe maßgebend gewe­
sen sind: Einerseits hat die faktische 
soziale Stellung der Frau im jüdischen 
(und auch römischen) Gesellschafts­
und Rechtssystem dazu geführt, daß 
man ihren minderberechtigten Status 
als naturgegeben und gottgewollt an­
gesehen hat. Diese Vorstellung wurde 
vom Christentum übernommen, mit Be­
legen aus der Bibel, wie sie dem da­
maligen Schriftverständnis entsprachen, 
heute aber wohl überholt sind, unter­
mauert und weitertradiert, so daß sie 
heute noch wirksam ist. Dazu kam an­
dererseits das Weiterwirken der Rein­
heitsvorstellungen des Alten Bundes, 
so daß man die Frau für unwürdig 
hielt, ζ. B. liturgische Geräte auch nur 
anzugreifen, woraus sich durchaus fol­
gerichtig der Ausschluß der Frau vom 
geistlichen Amt ergeben mußte. Alle 
anderen Gründe, mit denen sich R. aus­
einandersetzen muß, lassen sich zum 
größten Teil auf diese beiden Ursachen 
zurückführen. Aus der Bildsprache der 
Bibel (Erschaffung der Frau aus der 
Rippe des Mannes; Verführung des 
Mannes durch die Frau; Übertragung 
des Haupt-Leib-Bildes auf die Bezie­
hung zwischen Mann und Frau) wur­
den vielfach rechtliche Konsequenzen 
gezogen, die die biblischen Bilder — 
nach heutigem Schriftverständnis — 
zweifellos überstrapazierten. R. scheint 
der Nachweis gelungen zu sein, daß 
der Ausschluß der Frau vom priester-
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liehen Amt ausschließlich auf eine po­
sitive Normsetzung des kirchlichen Ge­
setzgebers zurückzuführen ist, so daß 
eine Änderung der Norm an sich durch­
aus möglich sein dürfte. Ob freilich die 
Zeit dafür reif ist, ist eine Frage der 
Pastoral und wohl auch der Ökumene 
(Ostkirchen), die eine kirchenrechtliche 
Dissertation nicht beantworten mußte. 

Karl-Theodor G e r i n g e r 
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